
  

Private Daten in der Rubrik „Glückwünsche“

Beschwerdeführerin:„ Ich habe der Veröffentlichung nicht
zugestimmt“

Eine Zeitung, die Sprachrohr einer Landsmannschaft ist, veröffentlicht eine Rubrik
„Geburtstagsglückwünsche“. Der dritte von drei Glückwünschen, gilt einer neuen
Leserin, die 53 Jahre alt wird und Neumitglied ist. Ihr voller Name und ihr Wohnort
werden genannt. Sie ist in diesem Fall die Beschwerdeführerin und teilt mit, dass sie
der Veröffentlichung ihrer privaten Daten nicht zugestimmt habe. Diese Daten
stammten aus dem Mitgliedsantrag der Landsmannschaft. Diesem Verein sei sie aus
Gründen der Ahnenforschung kurz zuvor beigetreten. Wäre sie um ihr Einverständnis
gefragt worden, hätte sie ihre Zustimmung zur Veröffentlichung niemals erteilt, da sie
ein besonderes Interesse am Datenschutz habe und sie in diesem Bereich generell
sehr vorsichtig sei. Die Rechtsvertretung der Zeitung bringt das Bedauern der
Redaktion über die Beschwerde zum Ausdruck. Es sei die erste dieser Art. Die
Redaktion sei darüber erstaunt, dass die Beschwerde ein Jahr nach dem Erscheinen
des Glückwunsches erhoben worden sei. In zeitlichem Zusammenhang mit der
Beschwerde stehe eine Honorarforderung der Beschwerdeführerin. Möglicherweise
habe der für sie enttäuschende Ausgang dieser Angelegenheit erst zu der
Beschwerde geführt. Im Übrigen habe die Redaktion dafür gesorgt, dass sich Fälle
wie dieser künftig nicht wiederholen.

Die Beschwerde ist begründet. Die Veröffentlichung des Namens und des
Geburtsdatums der Beschwerdeführerin ohne entsprechende Einwilligung, verstößt
gegen die Ziffer 8 des Pressekodex (Persönlichkeitsrechte). Danach ist die
informationelle Selbstbestimmung geschützt. Die Veröffentlichung
personenbezogener Daten setzt grundsätzlich voraus, dass der Betroffene
eingewilligt hat oder dass an der Veröffentlichung ein Informationsinteresse der
Öffentlichkeit besteht, das die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen überwiegt.
Beide Voraussetzungen liegen in diesem Fall nicht vor. Der Beschwerdeausschuss
verzichtet darauf, eine Maßnahme auszusprechen, da die Redaktion Vorkehrungen
getroffen hat, dass sich ähnliches künftig nicht wiederholt. (0351/16/4)

Aktenzeichen:0351/16/4
Veröffentlicht am: 01.01.2016
Gegenstand (Ziffer): Schutz der Persönlichkeit (8);
Entscheidung: begründet, keine Maßnahme 
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